
	

	

 
																																																																																						

	
	
	
 
 
 
Urlaubsregelung Schülerinnen und Schüler 
 
 

• § 38 des Schulgesetzes: Pro Quartal kann der Schüler einen halben Tag dem Unterricht 
fernbleiben. Dies wird von den Eltern schriftlich der Klassenlehrperson mit offiziellem Formular 
(Homepage) mindestens zwei Schultage im Voraus mitgeteilt. Es ist möglich, mehrere 
Quartalshalbtage von einem Schuljahr zusammengefasst zu beziehen (Maximal 4 = 2 Tage). 
Dies muss zwei Wochen davor schriftlich mit Antragsformular der Klassenlehrperson 
eingereicht werden. 

 
• Andere Urlaube: Alle anderen Urlaubsgesuche werden von der Schulleitung behandelt. Die 

Eltern stellen rechtzeitig, das heisst spätestens 30 Tage vor Urlaubsbeginn, ein schriftliches 
Gesuch. Dieses wird nur aus wichtigen Gründen erteilt. Während der Volksschulzeit in 
Oberlunkhofen (Kindergarten und Primarschule) wird in der Regel einmalig ein längerer Urlaub 
bewilligt. 

 
• Sonderregelung im Kindergarten: Bis zu 5 Tage kann die Kindergartenlehrperson einen 

Urlaub bewilligen, wenn alle vier Quartalshalbtage zusammen bezogen werden. 
 

• Sperrtage, an dem kein §38 möglich ist zu beziehen:  
 

o Die gesamte letzte Schulwoche vor den Sommerferien, inkl. Schulschlussfeier 
o Prüfungstage Check P3 (3. Klasse – 1. Quartal) 
o Prüfungstage Check P5 (5. Klasse – 4. Quartal) 

 
• Die Eltern informieren die Betreuung des Mittagstisches, der Tagesstrukturen, die Aufgaben-

hilfe, wie auch die Lehrperson des Instrumentalunterrichtes.  
 

 
 
 
Gültig ab 1. Januar 2022 
 
 
 
 
 

 
 
 

	
	


